
Beibehaltung eines angemessenen Reformtempos zur
Gewährleistung eines anhaltenden und ausgewogenen
Wachstums wesentlich sei.

Die Verwirklichung der Programmziele mache es
erforderlich, daß sich die während der letzten Jahre an
den Tag gelegte zögerliche Haltung bei der Umset-
zung der Strukturreformen nicht wiederhole und daß
die Reformen von der Regierung und der Bevölkerung
nachhaltig unterstützt würden. Die aus dem Ölreich-
tum Aserbaidschans zu erwartenden Einkommens-
ströme dürften nicht zu Selbstzufriedenheit und zu
Verzögerungen beim Umbau der Wirtschaft führen,
betonten die Direktoriumsmitglieder. Die Zahlungsbi-
lanzperspektiven würden sich mittelfristig wahrschein-
lich verbessern, sobald die Öleinnahmen zu fließen
beginnen; die Direktoren unterstrichen aber, daß

Strukturreformen zur Gewährlei-
stung eines ausgewogenen Wachs-
tums wichtig seien. Eine über-
zeugende und frühzeitige Umset-
zung von Strukturreformen würde
auch das Produktivitätswachstum
stärken. Die Privatisierung, die 
Landreform, der Rückzug des Staa-
tes aus Industrie und Handel sowie
ein Ordnungs- und Rechtsrahmen
seien wesentlich für eine wirksame
Ressourcenallokation und für den
Übergang zu einer Marktwirtschaft,
die das Wachstumspotential der
Landwirtschaft und anderer
Wirtschaftszweige außerhalb des
Ölsektors stützen könne.

Die Direktoren begrüßten die
Entschlossenheit der Behörden, an
einer straffen Geld- und Finanzpoli-
tik festzuhalten. Sie unterstützten
die Absicht der Behörden, das Defi-
zit im öffentlichen Gesamthaushalt
bis 1999 praktisch zu beseitigen und
eine Geldpolitik beizubehalten, die
mit niedriger Inflation vereinbar sei.
Die Direktoren stimmten überein,
daß die auf mittlere Sicht vorherge-
sagte Aufwertung des realen Wech-
selkurses angemessen sei und daß sie
über eine nominale Höherbewer-
tung der Währung erfolgen solle.

Die Direktoren betonten, daß die
Einhaltung der Haushaltsziele und
die Verbesserung der Budgetstruktur
Fortschritte bei der Steuererhebung
erforderten. Gleichzeitig müsse die
Ausgabenpolitik weiterhin straff
geführt werden; die laufenden Aus-
gaben sollten auf Einsparmöglichkei-

ten untersucht und nach Maßgabe der Aufnahme-
fähigkeit zielgerichtet eingesetzt werden. Die Direk-
toren merkten an, daß der Aufbau einer Staatskasse das
Haushaltsmanagement verbessern werde und daß die
Einrichtung eines Sonderkontos für Öleinnahmen bei
der Zentralbank die Disziplin bei der Verwendung der
Öleinnahmen stärken werde. Der Umfang der Zah-
lungsrückstände zwischen den Unternehmen gebe
Anlaß zur Sorge; die Direktoren hoben die Bedeutung
von Maßnahmen hervor, die den Unternehmen harte
Budgetrestriktionen auferlegten.

Die Direktoren betonten, daß es wesentlich sei, am
Umstrukturierungsprogramm für die staatseigenen
Banken festzuhalten; Banken, denen es nicht gelinge,
sich zur Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit zu
restrukturieren, sollten liquidiert werden. Gleichzeitig

110 J A H R E S B E R I C H T  1 9 9 7

D E R  F O N D S  I M  G E S C H Ä F T S J A H R  1 9 9 6 / 9 7

Tabelle 41
Aserbaidschan: Konjunkturindikatoren
(Bei der Direktoriumsaussprache im Dezember 1996 vorliegende Daten)

1993 1994 19951 19962

Prozent
Binnenwirtschaft
Veränderung des realen BIP –23,1 –18,1 –11,0 1,2
Arbeitslosenquote 16 15 17 20
Veränderung der Verbraucherpreise 

(Periodendurchschnitt) 1 130,0 1 664,4 411,7 19,9

Millionen US-Dollar3

Außenwirtschaft
Ausfuhren, fob 697 682 680 849
Einfuhren, fob 819 845 955 1 318
Leistungsbilanz 

(einschließlich Übertragungen) –160 –121 –311 –654
Direktinvestitionen4 . . . 22 275 601
Kapitalbilanz5 . . . 54 456 562
Bruttoreserven . . . 2 119 214
Leistungsbilanz (Prozent des BIP)6 –12,3 –6,6 –11,2 –19,1
Auslandsschulden (Prozent des BIP) . . . . . . 15,1 16,3
Veränderung des realen effektiven 

Wechselkurses (Prozent) . . . . . . 37,0 3,9

Prozent des BIP 3

Finanzielle Größen
Finanzierungssaldo des 

gesamten Staatssektors –12,7 –11,4 –4,3 –2,7
Bruttoersparnis . . . . . . 2,8 2,3
Bruttoinvestitionen . . . . . . 14,3 21,4
Veränderung der breit abgegrenzten 

Geldmenge (Prozent) . . . 508,6 175,2 56,3
Zinssatz (Prozent)7 . . . . . . 107 . . .

1IWF-Schätzungen.
2Programmvorgaben oder Projektionen des IWF.
3Soweit nicht anders vermerkt
4Einschließlich Portfolioinvestitionen.
5Kapitalbilanz einschließlich Devisenbilanz.
6Einschließlich Ölkonsortien.
7Refinanzierungssatz der Zentralbank; Periodenende, Zinseszins.



Die Direktoren wiesen warnend darauf hin, daß eine
anhaltende Verschlechterung der öffentlichen Finanzen
den Inflationsabbau und die Glaubwürdigkeit des
Währungsausschusses unterminieren könnten; daher
müsse die Haushaltslage soweit wie möglich verbessert
werden. Sie begrüßten die Entscheidung der Behör-
den, die öffentlichen Ausgaben im Zeitraum 1996-97
zu verringern, die Kreditaufnahme lokaler staatlicher
Stellen stärker zu kontrollieren und die Steuerverwal-
tung zu stärken. Zusätzliche einnahmeerhöhende Maß-

nahmen sollten ergriffen werden,
sofern es erneut zu Steuerausfällen
komme.

Die Direktoren ermutigten die
Behörden dazu, die Rolle des Staates
in der Wirtschaft unter anderem
durch strukturelle Reformen bei den
öffentlichen Ausgaben und am
Rentensystem weiter zu beschnei-
den. Sie begrüßten die bei der
Bankenaufsicht und der Umstruk-
turierung der Geschäftsbanken
erzielten Fortschritte. Obwohl
einige Elemente des Finanzsystems
störanfällig blieben, lobten die
Direktoren die Entschlossenheit der
Behörden, für Problembanken markt-
mäßige Lösungen zu suchen und die
Risiken für die öffentlichen Finanzen
zu begrenzen. Die Direktoren
drängten auf eine entschlossene
Durchführung von Plänen zur Ver-
wertung und Privatisierung von
Infrastrukturunternehmen und auf
eine beschleunigte Privatisierung
von Grund und Boden. Eine zügige
Anpassung der administrierten
Preise, insbesondere der Energie-
preise, sei ebenfalls notwendig.
Unter Hinweis auf Estlands be-
merkenswerte Einstellung zum Frei-
handel baten die Direktoren die
Behörden dringend, dem Druck auf
Einführung protektionistischer
Importzölle, insbesondere im Agrar-
bereich, zu widerstehen.

Ungarn
Das Direktorium erörterte die
Artikel IV-Konsultation mit Ungarn
im August 1996 und nahm die erste
Überprüfung der im März 1996 
genehmigten Bereitschaftskredit-
vereinbarung vor. Die gesamt-
wirtschaftlichen Bedingungen in
Ungarn hatten sich aufgrund des

von den Behörden verabschiedeten Stabilisierungs-
programms seit Jahresbeginn 1995 erheblich
verbessert. Zu den Anpassungsmaßnahmen gehörten
eine anfängliche Abwertung des Forint, eine vorher
angekündigte stufenweise Paritätsanpassung (crawling
peg) für den Wechselkurs zusammen mit einer 
straffen Einkommenspolitik zur Begrenzung des
Lohnanstiegs und zur Inflationsbekämpfung, Spar-
maßnahmen im Haushalt und beschleunigte Struktur-
reformen.
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Tabelle 42
Estland: Konjunkturindikatoren
(Bei der Direktoriumsaussprache im Juli 1996 vorliegende Daten)1

1996
Vorausschätzungen

zum Zeitpunkt
der Direktoriums-

1993 1994 1995 aussprache Ergebnis2

Prozent
Binnenwirtschaft
Veränderung des realen BIP –8,4 –0,1 4,3 3,1 4,0
Arbeitslosenquote3 5,5 5,4 5,0 . . . 5,5
Veränderung der Verbraucherpreise 

(Periodenende) 35,7 41,6 28,8 23,7 15,0

Millionen US-Dollar1

Außenwirtschaft
Ausfuhren, fob 811,5 1 328,6 1 861,3 2 330,3 2 060,4
Einfuhren, fob 956,3 1 689,9 2 553,5 3 100,9 3 144,0
Leistungsbilanz 23,3 –171,0 –185,2 –302,9 –428,5
Direktinvestitionen 154,4 212,2 202,3 210,0 93,7
Portfolioinvestitionen –0,2 –14,1 –16,3 60,1 30,8
Kapitalbilanz4 222,2 175,2 258,9 442,5 478,5
Bruttoreserven 388,4 447,0 582,8 706,2 639,6
Leistungsbilanz (Prozent des BIP) 1,4 –7,5 –5,1 –6,9 –10,1
Auslandsschulden (Prozent 

des BIP) 8,6 7,4 6,6 7,6 7,2
Schuldendienst (Prozent der Aus- 

fuhr von Waren und Diensten) 1,4 0,4 0,5 0,8 0,8
Veränderung des realen effektiven 

Wechselkurses (Prozent) . . . 30,8 9,8 . . . 6,5

Prozent des BIP 1

Finanzielle Größen
Finanzierungssaldo des 

gesamten Staatssektors –0,7 1,3 –1,2 –1,4 –1,5
Bruttoersparnis5 22,4 17,7 18,1 17,5 17,1
Bruttoinvestitionen6 26,5 28,9 26,8 26,1 29,9
Veränderung der breit abgegrenz- 

ten Geldmenge (Prozent) . . . 29,6 31,2 36,7 36,8
Zinssatz (Prozent)7 22,1 21,3 16,1 . . . 13,8

1Soweit nicht anders vermerkt.
2Aktualisierte IWF-Schätzungen.
3Arbeitslose Stellensuchende in Prozent aller Erwerbspersonen; Periodendurchschnitt.
4Kapitalbilanz einschließlich Devisenbilanz.
5Bruttoinlandsersparnis.
6Bruttoinlandsinvestitionen.
7Gewogene durchschnittliche Jahressätze (Ende Dezember) für kommerzielle estnische Kronen-

Kredite mit sechs- bis zwölfmonatiger Laufzeit an Privatpersonen und Unternehmen.



Als Folge hiervon verbesserte sich
die Leistungsbilanz (siehe Tabelle
43). Das Leistungsbilanzdefizit fiel
im Jahre 1995 auf 2,5 Mrd $, von
beinahe 4 Mrd $ im Jahre 1994,
und ging in der ersten Jahreshälfte
von 1996 weiter auf 934 Mio $
zurück. Obwohl die Produktion in
der zweiten Jahreshälfte leicht nach
unten tendierte, legte das Wachstum
im Jahre 1995 um 1,5 % zu; die
Arbeitslosigkeit erhöhte sich etwas,
und die Inlandsnachfrage gab spür-
bar nach. Exporte und Importe hat-
ten seit 1994 erheblich zugenom-
men — ein Zeichen für die weitere
Öffnung der Wirtschaft. Die verbes-
serte Außenwirtschaftsposition
wurde von einem Anstieg der Direkt-
investitionen und anderer privater
Kapitalzuflüsse begleitet, was die
Bruttowährungsreserven anschwel-
len ließ und zu einem Rückgang der
Nettoauslandsverschuldung in Rela-
tion zum BIP führte.

Nach der Abwertung des Forint
und den Anfang 1995 erfolgten
Anhebungen der administrierten
Preise beschleunigte sich die Infla-
tion, ermäßigte sich dann aber
wieder; sie bewegte sich bis Ende
Juni 1996 bei 24 % - 25 %. Die
Reallöhne gingen 1995 um mehr als
10 % zurück, und im Juni 1996 lag
der Anstieg der Bruttolöhne im Vor-
jahresvergleich bei ungefähr 25 %.
Das Defizit des konsolidierten Staats-
haushalts (ohne Privatisierungser-
löse) sank im Jahre 1995 um einen
halben Prozentpunkt des BIP, und
für 1996 waren im Budget weitere
Kürzungen eingeplant. Die in der
ersten Jahreshälfte von 1996 über
Erwarten gute Entwicklung der
Finanzlage der Zentralregierung
überkompensierte das steigende
Defizit in der Sozialversicherung.

Ziel der Geldpolitik war es, die
Wechselkurspolitik zu unterstützen
und positive Realzinsen zu gewähr-
leisten — trotz des mit dem Um-
tausch von Devisen in Forint ver-
bundenen Drucks auf die Zinsen.
Wegen eines Zinsdifferentials (berei-
nigt um den angekündigten Abwer-
tungssatz) von 13 - 14 Prozent-
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Tabelle 43
Ungarn: Konjunkturindikatoren
(Bei der Direktoriumsaussprache im August 1996 vorliegende Daten)1

1996
Vorausschätzungen

zum Zeitpunkt
der Direktoriums-

1993 1994 19952 aussprache Ergebnis3

Prozent
Binnenwirtschaft
Veränderung des realen BIP –0,6 2,9 1,5 2,0 1,0
Arbeitslosenquote 12,1 10,4 10,4 . . . 10,5
Veränderung der Verbraucherpreise 

(Periodenende) 21,1 21,2 28,3 16,6 19,8

Milliarden US-Dollar1

Außenwirtschaft
Ausfuhren 8,1 7,6 12,8 12,6 14,2
Einfuhren 11,3 11,2 15,3 14,2 16,8
Leistungsbilanz –3,5 –3,9 –2,5 –1,8 –1,7
Ausländische Direktinvestitionen, netto 2,3 1,1 4,4 1,6 2,0
Kapitalbilanz einschließlich Devisenbilanz4 6,1 3,4 7,8 2,1 0,4
Bruttoreserven 6,7 6,8 12,0 11,4 9,8
Leistungsbilanz (Prozent des BIP) –9,0 –9,5 –5,6 –4,0 –3,8
Auslandsschulden, netto (Prozent 

des BIP) 38,8 45,8 36,8 39,5 31,7
Bruttozinszahlungen 

(Prozent der Ausfuhr von Waren 
und Nichtfaktordienstleistungen)5 14,6 18,2 13,8 . . . 12,1

Nettozinszahlungen 
(Prozent der Ausfuhr von Waren 
und Nichtfaktordienstleistungen)6 10,4 12,1 9,4 . . . 6,1

Tilgungszahlungen (ohne Voraus- 
zahlungen; Prozent der Ausfuhr 
von Waren und Nichtfaktor- 
dienstleistungen)7 24,1 30,5 29,9 . . . 32,6

Vorauszahlungen (Prozent der Ausfuhr 
von Waren und Nichtfaktordienst- 
leistungen)8 6,4 9,5 5,7 . . . 8,8

Veränderung des realen effektiven Wechsel- 
kurses (Prozent; auf Basis des Verbrau- 
cherpreisindexes) 9,3 –0,8 –4,0 . . . 2,2

Prozent des BIP 1

Finanzielle Größen
Konsolidierter Finanzierungssaldo 

der Regierung –7,6 –6,4 –3,8 0,6 –0,2
Ausschließlich Privatisierungserlöse –7,8 –7,1 –6,6 –3,9 –3,5
Bruttoersparnis (auf VGR-Basis) 10,6 14,4 18,8 21,6 21,7
Bruttoinvestitionen (auf VGR-Basis) 20,0 22,2 22,4 24,4 23,7
Veränderung der breit abgegrenzten 

Geldmenge (M2; Prozent) 16,8 13,0 18,5 13,7 20,9

1Soweit nicht anders vermerkt.
2Geschätzt.
3Aktualisierte IWF-Schätzungen.
4Einschließlich statistischer Diskrepanz, aber ausschließlich Veränderung in den Währungs- 

reserven. Für 1996 einschließlich des Konzeptes der Kapitalbilanz mit Devisenbilanz (capital and
financial accounts), wie aus dem Balance of Payments Manual des IWF, fünfte Ausgabe (1993), 
hervorgeht.

5Zinsaufwand für alle Auslandsverpflichtungen.
6 Zinsaufwand für alle Auslandsverpflichtungen abzüglich Zinserträge für Auslandsaktiva und

Devisenreserven.
7Tilgungszahlungen auf alle Auslandsverpflichtungen abzüglich Zahlungen auf Verpflichtungen,

die erst nach Jahresende fällig werden.
8Tilgungszahlungen, die während des Jahres auf nach Jahresende fällig werdende Verpflichtungen

geleistet wurden.



sich das Direktorium im Dezember 1996 mit Fragen
des massiven Zugangs zu Fondsmitteln befaßte und
dabei insbesondere auf Fragen der Höhe der Gebühren
in solchen Fällen und der Sicherungen für die
Ressourcen des IWF einging.

Bei den Erörterungen dieser Fragen im Direktorium
wurde hervorgehoben, daß die Hauptsicherung für die
Ressourcen des Fonds in der Stärke des Anpassungs-
programms eines Mitgliedslandes liege. Wenn der
Fonds den Zugang zu seinen Mitteln genehmigt, muß
er davon überzeugt sein, daß die Maßnahmen eines
Mitgliedslandes so beschaffen sind, daß sie ausrei-
chende Sicherungen für die Verwendung dieser Mittel
bieten. Nichtsdestoweniger erachteten es mehrere
Direktoriumsmitglieder als vorteilhaft, einen Schwel-
lenwert anzugeben, bei dessen Überschreiten zusätz-
liche Absicherungen erwogen werden könnten. Einige
Direktoren vertraten die Ansicht, die kumulative
Höchstgrenze für den Zugang zu Fondsmitteln unter
Kredittranchen und Erweiterten Kreditvereinbarungen

— 300 % der Quote — könnte eine wichtige Über-
legung bei der Festlegung dieses Schwellenwertes sein,
wenngleich andere Faktoren, wie beispielsweise die
Bestände des Fonds an der Währung des betreffenden
Mitgliedslandes und dessen ausstehende Kredite, eben-
falls in Betracht gezogen werden könnten.

Um die Wirksamkeit der Richtlinien über vorzeitige
Rückkäufe als mögliche Sicherung in Fällen massiven
Zugangs zu Fondsmitteln zu erwägen, wurde verein-
bart, die Richtlinien über vorzeitige Rückkäufe einer
Überprüfung zu unterziehen. Immerhin sei es seit Ein-
führung dieser Richtlinien fast 20 Jahre her, und das
weltwirtschaftliche Umfeld habe sich inzwischen er-
heblich geändert. Geachtet würde bei einer solchen
Überprüfung insbesondere auf die Ursachen für die
zugrundeliegende Verbesserung der externen Finanz-
position von Mitgliedsländern; die Formel, nach der
die zurückzuzahlenden Beträge aufgebracht werden;
die Art und Weise, auf die die Erwartung eines vorzei-
tigen Rückkaufs erfüllt werden kann; und die
Möglichkeit, im Falle der Nichtentsprechung der
Erwartung eines vorzeitigen Rückkaufs Gegenmaßnah-
men anzuwenden — insbesondere die Möglichkeit —
Maßnahmen festzulegen, die eine Erwartung in eine
Verpflichtung umwandeln könnten.

Nach dem IWF-Übereinkommen ist die Inan-
spruchnahme von Fondsmitteln, die die Bestände des
IWF an der Währung eines Mitglieds auf über 200 %
der Quote anhebt, nur dann zulässig, wenn der Fonds
eine Außerkraftsetzung gemäß Artikel V Abschnitt 4
gewährt. Das Direktorium untersuchte, welche
Umstände für eine solche Außerkraftsetzung in Fällen
massiver Verwendung von Fondsressourcen vorgese-
hen werden könnten. Es gab einiges Interesse für die
Möglichkeit, unter gewissen Umständen ganz be-
stimmte Vorkehrungen für Rückkäufe vor Fälligkeit zu
treffen, eine Alternative, die noch weiter erörtert wer-
den wird. Unter anderen Optionen waren die Aufstel-
lung eines Zeitplans für Rückkäufe vor Fälligkeit zum
Zeitpunkt der Genehmigung einer Kreditvereinbarung
sowie die Forderung nach Absicherung mit praktischen
Schwierigkeiten verbunden, die diese Optionen unat-
traktiv machten.

Wenn für die massive Inanspruchnahme von Mitteln
ein höherer Gebührensatz bzw. ein Aufschlag erhoben
würde, würde dies einem zweifachen Zweck dienen:
die Mitgliedsländer zu entmutigen, Fondsressourcen
über ein “normales” Maß hinaus zu beanspruchen,
und ihnen finanziell einen Anreiz zu geben, ihre Ver-
wendung von Fondsressourcen durch freiwillige Rück-
käufe vor Fälligkeit früher zu reduzieren, als dies unter
dem IWF-Geschäftsgrundsatz über vorzeitigen Rück-
kauf notwendig wäre. Insofern als eine massive
Inanspruchnahme von Fondsmitteln höhere Vor-
sorgebestände als sonst üblich erfordern würde, würde
ein höherer Gebührensatz bzw. ein Aufschlag den für
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Tabelle 44
Neue Kreditvereinbarungen (NKV)1

Betrag
Teilnehmer (Millionen SZR)

Australien 810
Belgien 967
Dänemark 371
Deutsche Bundesbank 3 557
Finnland 340

Frankreich 2 577
Hongkonger Währungsbehörde 340
Italien 1 772
Japan 3 557
Kanada 1 396

Korea 340
Kuwait 345
Luxemburg 340
Malaysia 340
Niederlande 1 316

Norwegen 383
Österreich 412
Saudi-Arabien 1 780
Schweizerische Nationalbank 1 557
Singapur 340

Spanien 672
Sveriges Riksbank 859
Thailand 340
Vereinigtes Königreich 2 577
Vereinigte Staaten 6 712_______
Insgesamt 34 000

1Die NKV treten in Kraft, wenn sie von potentiellen Teilnehmern mit
Kreditvereinbarungen von mindestens 28,9 Mrd SZR als bindend aner-
kannt werden, einschließlich der fünf Mitgliedsländer bzw. deren Institu-
tionen mit den höchsten Kreditvereinbarungen.
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dessen Notwendigkeit verantwortlichen Mitgliedslän-
dern zusätzliche Kosten verursachen. 

Wenngleich einige Direktoren für die massive
Inanspruchnahme von Mitteln höhere Gebühren oder
einen Aufschlag befürworteten, erklärten andere Mit-
glieder des Direktoriums, daß sie ohne zusätzliche
Informationen keine endgültige Meinung abgeben
könnten und daß der Zweck höherer Gebühren ihre
Stellungnahme zur Attraktivität des Vorschlages
graduierter Gebühren stark beeinflussen würde. Eine

dritte Gruppe Direktoren war gegen einen höheren
Gebührensatz oder einen Aufschlag bei massiver Mit-
telinanspruchnahme. Es wurde angemerkt, daß die
Gebühr — falls nicht erheblich — kaum zu freiwilligen
Rückkäufen vor Fälligkeit führen würde. Ein erheb-
licher Aufschlag wiederum sei möglicherweise mit der
kooperativen Natur des Fonds unvereinbar und könnte
sich insofern als kontraproduktiv erweisen, als er die
Zahlungsbilanzschwierigkeiten eines Mitgliedslandes
noch verschlimmere.
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Tabelle 45
Indikatoren der Finanzlage des IWF
(Millionen SZR)

Für das am 30. April abgelaufene Geschäftsjahr__________________________________________________________________________________
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Während des jeweiligen Zeitraums

Summe der Auszahlungen 2 682 5 266 6 823 5 903 5 877 5 903 11 178 12 303 5 644
Käufe (Allgemeines Konto) nach

Fazilitäten1 2 128 4 440 6 248 5 294 5 284 5 241 10 592 10 826 4 939
Bereitschaftskredite und erste

Kredittranche 1 702 1 183 1 975 2 343 2 940 1 052 7 587 9 127 1 836
Erweiterte Fondsfazilität 188 2 449 2 146 1 571 2 254 746 1 595 1 554 2 820
Fazilität zur Kompensierung von Export- 

erlösausfällen und unerwarteten
externen Störungen 238 808 2 127 1 381 90 718 287 9 282

Systemtransformationsfazilität — — — — — 2 725 1 123 136 —

Kredite im Rahmen von 
SAF/ESAF-Vereinbarungen 554 826 575 608 593 662 587 1 477 705
Mittel des Kontos für Sonderverwendungen 380 584 180 138 49 68 19 185 —
Mittel des ESAF-Treuhandfonds 174 242 395 470 544 594 568 1 292 705

Nach Gebieten 2 682 5 267 6 823 5 903 5 877 5 903 11 178 12 303 5 644
Afrika 701 1 289 577 740 377 1 185 1 022 2 304 992
Asien 469 525 1 714 1 476 1 806 690 383 367 181
Europa 338 268 1 960 1 516 1 343 3 258 2 896 5 156 3 381
Nahost — 66 — 333 26 11 76 129 153
Westliche Hemisphäre 1 174 3 119 2 572 1 838 2 325 758 6 801 4 427 937

Rückkäufe und Rückzahlungen 6 705 6 399 5 608 4 770 4 117 4 509 4 231 7 100 7 196
Rückkäufe 6 258 6 042 5 440 4 768 4 081 4 343 3 984 6 698 6 668
Rückzahlungen von Treuhandfonds-

und SAF/ESAF-Krediten 447 357 168 2 36 166 247 402 528

Zum Ende des jeweiligen Zeitraums

Summe der ausstehenden Fondskredite 25 520 24 388 25 603 26 736 28 496 29 889 36 837 42 040 40 488
davon:
Allgemeines Konto 23 700 22 098 22 906 23 432 24 635 25 533 32 140 36 268 34 539
Konto für Sonderverwendungen 965 1 549 1 729 1 865 1 879 1 835 1 651 1 545 1 220
Verwaltete Konten

Treuhandfonds 682 326 158 158 158 105 102 95 90
ESAF-Treuhandfonds2 174 416 811 1 281 1 824 2 416 2 944 4 132 4 639

Veränderung aller ausstehenden Kredite –14 –4 5 4 7 5 23 14 –4
Anzahl der verschuldeten Länder 83 87 81 82 90 93 99 97 95

1Ausgenommen Käufe in der Reservetranche.
2Schließt assoziierte Kredite des Saudi Fonds für Entwicklung ein.
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Zielbetrag übersteigende Einkommen dazu verwendet
wird, den Gebührensatzanteil für das Berichtsjahr rück-
wirkend zu senken. Nach Rückerstattung des über dem
Zielbetrag von 11 Mio SZR liegenden tatsächlichen
Einkommens an die Mitgliedsländer, die während des
Geschäftsjahres Gebühren gezahlt hatten, wurde der
Anteil des Gebührensatzes am SZR-Zinssatz für
1996/97 auf 108,6 % reduziert. Der durchschnittliche
Gebührensatz für die Verwendung der Fondsmittel
betrug 1996/97 — vor Anpassungen im Rahmen der
weiter unten erörterten Lastenteilung — 4,28 % (siehe
Anhang II, Tabelle II.13).

Der Fonds zahlt einem Mitglied Vergütung auf den
Betrag, um den seine Vergütungsnorm die Bestände
des Fonds an seiner Währung übertrifft, mit Ausnahme
der Bestände, die der Inanspruchnahme von Fonds-
krediten durch das Mitglied entsprechen. Die Norm
wird für jedes Mitglied ermittelt als die Summe von 75 %
seiner Quote am 1. April 1978 zuzüglich aller seither
vom Mitglied gebilligten und eingezahlten Quotenauf-
stockungen. Für Mitglieder, die dem IWF nach dem 
1. April 1978 beigetreten sind, ist die Norm gleich der
Summe aus (1) einem Prozentsatz der Quote, der sich
nach dem gewogenen Mittel der Normen aller beste-
henden Mitglieder im Verhältnis zur Quote am Tag
der Aufnahme bemißt, zuzüglich (2) aller seither vom
Mitglied eingezahlten Aufstockungen seiner Quote.
Der Vergütungssatz wird — vor Anpassungen im Rah-
men der weiter unten erörterten Lastenteilungsmecha-
nismen — dem SZR-Zinssatz entsprechend festgelegt;
dieser betrug 1996/97 durchschnittlich 3,91 %.

Beim Fonds besteht eine Reihe von Maßnahmen,
um die Organisation gegen die Folgen überfälliger

finanzieller Verpflichtungen abzusichern. Erstens be-
stimmt der IWF jedes Jahr ein Nettoeinkommensziel,
dessen Betrag seinen Rücklagen zugeführt wird.
Dadurch schützt er sich vor Verwaltungsdefiziten und
Kapitalverlusten. Zweitens tragen die Schuldner und
Gläubiger unter den Fondsmitgliedern gemeinsam die
Finanzlasten, die durch aufgeschobene Gebühren-
zahlungen und Zuweisungen in Höhe von 5 % der
Rücklagen zu Beginn des Geschäftsjahres (94 Mio SZR
für 1996/97) an das Sonderkonto 1 für Eventualfälle
(SCA-1 - Special Contingent Account) entstehen,
indem sie den Gebühren- und Vergütungssatz
entsprechend anpassen. Allerdings darf eine Anpassung
des Vergütungssatzes diesen nicht unter 85 % des SZR-
Zinssatzes sinken lassen. Das SCA-1 wurde einge-
richtet, um den Fonds gegen die mit überfälligen
Verpflichtungen verbundenen Risiken zu schützen.
Diese Verfahren der Lastenteilung hat das Direktorium
bis Ende 1997/98 verlängert.

Im Zuge der verstärkten kooperativen Strategie zur
Lösung des Problems langzeitig überfälliger Verpflich-
tungen sind weitere Anpassungen des Gebühren- und
des Vergütungssatzes vorgenommen worden — die
sogenannte erweiterte Lastenteilung. Dabei ist die
Anpassung des Vergütungssatzes so festgelegt worden,
daß dadurch das Dreifache des durch die Anpassung
des Gebührensatzes aufgebrachten Betrages an Res-
sourcen geschaffen wird, vorbehaltlich der im IWF-
Übereinkommen für den Vergütungssatz festgelegten
Untergrenze von 80 % des SZR-Zinssatzes. Die da-
durch aufgebrachten Mittel wurden auf dem Sonder-
konto 2 für Eventualfälle (SCA-2) hinterlegt und
dienen einerseits dem Zweck, den Fonds gegen Risiken
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Tabelle 46
Zahlungsrückstände von sechs oder mehr Monaten gegenüber dem Fonds seitens der Länder
(Millionen SZR; Ende des Zeitraums)

Für das am 30. April abgelaufene Geschäftsjahr________________________________________________________________________________
1992 1993 1994 1995 1996 1997

Höhe der überfälligen Verpflichtungen 3 497,1 3 006,4 2 911,3 2 982,6 2 174,9 2 212,2

Anzahl der Länder 11 12 9 8 6 7
davon:

Allgemeine Abteilung 3 275,8 2 767,9 2 729,2 2 808,8 2 001,3 2 023,1
Anzahl der Länder 10 11 8 7 5 5

SZR-Abteilung 38,2 50,2 51,7 46,6 53,4 73,3
Anzahl der Länder 10 12 9 8 6 7

Treuhandfonds 183,1 188,3 130,4 127,2 120,2 115,8
Anzahl der Länder 6 6 4 4 3 3

Anzahl der nicht länger 
ziehungsberechtigten Mitglieder 8 7 5 5 4 4



abzusichern, die mit der Gewährung von Krediten
durch das Allgemeine Konto zur Einlösung von
“Rights” verbunden sind, welche unter “Rights”-
Ansammlungsprogrammen (siehe nächsten Abschnitt)
erworben wurden. Andererseits dienen sie der Bereit-
stellung zusätzlicher Liquidität zur Finanzierung
solcher Einlösungen. Die im Juli 1990 eingeführten
Verfahren der erweiterten Lastenteilung liefen
1996/97 mit Erreichen des Zielbetrages von 1 Mrd
SZR auf dem SCA-2 aus. 

Die Bezahlung überfälliger Gebühren belief sich 
im Jahre 1996/97 auf 9 Mio SZR, wovon 2 Mio SZR
Gegenstand von Anpassungen im Rahmen der Lasten-
teilung waren. Wenn fällige, aber nicht gezahlte
Gebühren beglichen werden, erhalten jene Mitglieder,
die im Rahmen der Lastenteilung höhere Gebühren
gezahlt oder eine geringere Vergütung bezogen 
haben, eine Rückerstattung in entsprechender Höhe.
Die kumulativen Rückerstattungen stiegen Ende 
April 1997 auf 961 Mio SZR. Die Guthaben auf dem
SCA-1 — per 30. April 1997 waren es  785 Mio SZR
— werden an die Beitragsleistenden zurückgezahlt,
wenn keine überfälligen Verpflichtungen mehr beste-
hen oder zu einem vom Direktorium zu bestimmen-
den früheren Zeitpunkt. Die Guthaben auf dem SCA-2
— 1 Mrd SZR per 30. April 1997 — werden 
an jene Mitglieder, die zusätzliche Gebühren gezahlt
oder eine geringere Vergütung bezogen haben, dann
verteilt, wenn hinsichtlich aller ausstehenden Käufe, 
die mit der Einlösung von “Rights” zusammen- 
hängen, Rückkäufe erfolgt sind, oder zu einem vom
Direktorium zu bestimmenden früheren Zeitpunkt.

Nichtgezahlte Gebühren — fällig von Mitgliedern
mit langwierigen Zahlungsrückständen — und Beiträge
zum SCA-1 verursachten 1996/97 Anpassungen des

grundlegenden Gebührensatzes um 20 Basispunkte
und des Vergütungssatzes um 23 Basispunkte. Anpas-
sungen im Rahmen der erweiterten Lastenteilung
bewirkten eine weitere Erhöhung des Gebührensatzes
um 3 Basispunkte und eine weitere Absenkung des
Vergütungssatzes um 15 Basispunkte10. Für 1996/97
betrug der angepaßte Gebührensatz für die Verwen-
dung von Fondsressourcen im Schnitt 4,51 % und der
angepaßte Vergütungssatz 3,53 %.

Unter Berücksichtigung einer rückwirkenden
Absenkung der Gebühren um 11 Mio SZR entsprach
das Nettoeinkommen des IWF für 1996/97 dem Ziel-
betrag von 94 Mio SZR. Diese Summe wurde den
Rücklagen zugeführt, die per 30. April 1997 auf 1,97
Mrd SZR stiegen, gegenüber 1,88 Mrd SZR vor
Jahresfrist. Das Direktorium bestimmte für 1997/98
ein Nettoeinkommensziel von 99 Mio SZR und setzte
das Verhältnis des Gebührensatzes für denselben
Zeitraum auf 109,6 % des SZR-Zinssatzes fest.

Per 30. April 1997 verfügte der Fonds im Allge-
meinen Konto über Vorsorgebestände (d. h. Rückla-
gen und Salden des Sonderkontos 1 für Eventualfälle)
in Höhe von 2,8 Mrd SZR um seine Finanzposition
gegen die Folgen überfälliger Rückkäufe zu schützen.
Diese Summe entsprach 259 % der ausstehenden Kre-
dite von Mitgliedsländern, die gegenüber dem Fonds
sechs oder mehr Monate in Zahlungrückstand sind
(1,1 Mrd SZR). Die gesamten Vorsorgebestände (d. h.
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Tabelle 47
Zahlungsrückstände von sechs oder mehr Monaten gegenüber dem Fonds seitens der Länder, 
nach Art und Dauer, Stand vom 30. April 1997
(Millionen SZR)

Nach Art Nach Dauer
Allgem. Abt. SZR- Treuhand- Weniger als 1–2 2–3 3 Jahre

Insgesamt (inkl. SAF) Abt. fonds ein Jahr Jahre Jahre oder länger

Afghanistan 1,3 — 1,3 — 1,1 0,3 — —
Irak 28,9 — 28,9 — 3,7 4,1 3,8 17,3
Jugoslawien, Bundesrep. 

(Serbien/Montenegro) 81,1 68,5 12,6 — 9,1 9,7 13,6 48,7
Liberia 443,9 398,2 14,9 30,8 10,4 11,5 11,5 410,5
Somalia 188,1 166,7 13,7 7,7 6,9 7,4 7,8 166,0
Sudan 1 169,7 1 092,3 0,1 77,3 25,4 29,0 30,3 1 085,0
Zaire1 299,1 297,3 1,8 — 35,0 29,4 50,9 183,8_______ _______ ____ _____ ____ ____ _____ _______
Insgesamt 2 212,2 2 023,0 73,3 115,8 91,6 91,4 117,9 1 911,3

1Der offizielle Name von Zaire wurde am 17. Mai 1997 in Demokratische Republik Kongo geändert.

10Anpassungen im Rahmen der erweiterten Lastenteilung
waren vom 1. Mai 1996 bis zum 7. Februar 1997 wirksam, als
der Zielbetrag für das SCA-2 erreicht wurde. Während dieses
Zeitraums kamen diese Anpassungen auf 4 Basispunkte für den
Gebührensatz und 19 Basispunkte für den Vergütungssatz.
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Wirtschaftspolitik —, keinen Ausschluß zu empfehlen,
falls der Sudan nach einem bestimmten Zeitplan
monatliche Zahlungen an den Fonds vornehme und
ein Programm wirtschaftlicher und finanzieller Anpas-
sung annehme und zufriedenstellend umsetze; die
Qualität dieses Programms muß die monatliche
Überwachung durch den Fonds rechtfertigen. Am 
27. März 1997 überprüfte das Direktorium ein von
den sudanesischen Behörden in Verbindung mit dem
Mitarbeiterstab des IWF aufgestelltes Anpassungspro-
gramm. Das Direktorium stimmte darin überein, daß
die Qualität des Programms weitgehend die laufende
Überwachung durch den Mitarbeiterstab rechtfertige
und unterstützte daher eine solche Überwachung auf
monatlicher Basis.

SZR-Transaktionen und -Operationen
Das SZR ist ein internationales Reservemedium, das
der IWF gemäß der Ersten Änderung seines Überein-
kommens zur Ergänzung seiner bestehenden Reserve-
aktiva geschaffen hat.Die erste SZR-Zuteilung fand im
Januar 1970 statt; seither wurden insgesamt 21,4 Mrd
SZR zugeteilt. Sie werden zum überwiegenden Teil
von Fondsmitgliedern (die zur Zeit allesamt Teil-
nehmer der SZR-Abteilung sind) gehalten; gleichwohl
besitzen auch das Allgemeine Konto des Fonds und
offizielle, vom Fonds als Inhaber von SZR zugelassene
amtliche Stellen SZR. Zugelassenen Inhabern werden
— im Gegensatz zu den Mitgliedern — keine SZR
zugeteilt, sie können jedoch SZR in Transaktionen und
Operationen mit Teilnehmern der SZR-Abteilung so-
wie mit sonstigen zugelassenen Inhabern zu den glei-
chen Bedingungen wie Teilnehmer erwerben und
verwenden. Die Anzahl der vom Fonds zugelassenen
Inhaber von SZR blieb im Geschäftsjahr 1996/97 kon-
stant bei fünfzehn12. Nach einer breit angelegten
Untersuchung der Rolle und Funktionen des SZR im
Lichte der im Weltfinanzsystem eingetretenen Verän-
derungen, zu der auch externe Sachverständige heran-
gezogen worden waren, billigte der Interimsausschuß
im September 1996 den im Direktorium erzielten Kon-
sens, daß alle Mitgliedsländer im Wege der Änderung
des IWF-Übereinkommens einen gerechten Anteil an
den kumulativen SZR-Zuteilungen erhalten sollten.

Diese Änderung sollte eine einmalige SZR-Zuteilung
vorsehen, die auf einem für alle gleichen Standardver-
hältnis von kumulativen Zuteilungen zu gegenwärtigen
Quoten basieren würde (siehe Kapitel 8).

Das SZR ist die Rechnungseinheit für Transaktionen
und Operationen des Fonds. Daneben dient es einer
Anzahl anderer internationaler und regionaler Organi-
sationen und bindender internationaler Übereinkom-
men als Rechnungseinheit (bzw. als Grundlage einer
Rechnungseinheit). Überdies ist das SZR in sehr
begrenztem Umfang als Maßeinheit für — außerhalb
des Fonds vom Privatsektor geschaffene — Finanzin-
strumente verwendet worden (private SZR). Am Ende
des Geschäftsjahres 1996/97 waren die Währungen
von zwei Mitgliedsländern an das SZR gebunden.

SZR: Bewertung und Zinskorb
Wert und Verzinsung des SZR werden bereits seit dem
1. Januar 1981 anhand eines Währungskorbes von fünf
Währungen ermittelt. Die Bewertung des SZR wurde
vom Direktorium im September 1995 überprüft, und
der Bewertungs- bzw. SZR-Korb wurde ab 1. Januar
1996 modifiziert. Die in den Korb mit einbezogenen
Währungen — das sind jene der fünf Mitgliedsländer
des Fonds, die in dem ein Jahr vor dem Änderungsda-
tum ablaufenden Fünfjahreszeitraum die wertmäßig
höchsten Ausfuhren an Gütern und Dienstleistungen
aufgewiesen haben — blieben unverändert. Jedoch
wurden die Anfangsgewichte für diese Währungen ge-
ändert, und zwar entsprechend den zwischen den Zeit-
räumen 1985-89 und 1990-94 in der relativen Bedeu-
tung dieser Währungen im internationalen Handel und
bei den internationalen Währungsreserven eingetrete-
nen Änderungen. Dabei diente als Maßstab der Wert
der Exporte an Gütern und Dienstleistungen der Emis-
sionsländer und der Wert der Bestände an diesen Wäh-
rungen, die von anderen Fondsmitgliedern als Reser-
ven gehalten wurden. Die Anfangsgewichte und die
entsprechenden Beträge jeder der fünf Währungen im
revidierten Korb werden in Tabelle 48 wiedergegeben.

Bereits seit dem 1. August 1983 wird der SZR-
Zinssatz wöchentlich als ein gewogenes Mittel der

Tabelle 48
SZR-Bewertungskorb
(Stand vom 1. Januar 1996)

Prozentuales Betrag der jew.
Währung Gewicht Währungseinheiten

US-Dollar 39 0,582
Deutsche Mark 21 0,446
Japanischer Yen 18 27,2
Französischer Franc 11 0,813
Pfund Sterling 11 0,105

12Zugelassene Inhaber von SZR sind die Afrikanische Entwick-
lungsbank, der Afrikanische Entwicklungsfonds, der Arabische
Währungsfonds, die Asiatische Entwicklungsbank, die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich, die Bank für Westafrikanische
Staaten, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung, die Internationale Entwicklungsorganisation, der Interna-
tionale Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung, die
Islamische Entwicklungsbank, der Lateinamerikanische Reserve-
fonds, die Nordische Investitionsbank, die Ostafrikanische
Entwicklungsbank, die Ostkaribische Zentralbank und die Zen-
tralbank der Westafrikanischen Staaten.
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Tabelle 49
Übertragungen von SZR
(Millionen SZR)

Jahresdurchschnitt1 Am 30. April abgelaufenes___________________________________________________
1.1.70– 1.5.78– 1.5.81– 1.5.83– 1.5.87– Geschäftsjahr 1.1.70–__________________________
30.4.78 30.4.81 30.4.83 30.4.87 30.4.94 1995 1996 1997 30.4.97

Übertragungen zwischen Teilnehmern 
und zugelassenen Inhabern

Transaktionen mit Designierung
Aus eigenen Beständen 221 294 815 165 — — — — 5 016
Aus SZR-Käufen vom Fonds 43 1 150 1 479 1 744 141 — — — 14 727

Transaktionen im Einvernehmen 439 771 1 262 3 121 5 609 8 987 8 931 7 411 85 565
Zugelassene Operationen — — 277 520 1 304 124 1 951 88 13 923
IWF-bezogene Operationen — — — 43 236 301 704 606 3 434
Nettozinsen auf SZR 42 161 259 285 369 174 319 268 5 832

Insgesamt 744 2 377 4 092 5 878 7 658 9 586 11 905 8 372 128 497

Übertragungen von Teilnehmern 
an das Allgemeine Konto

Rückkäufe 306 809 702 991 1 768 1 181 5 572 4 364 33 838
Gebühren 259 620 1 233 2 574 1 821 1 386 1 985 1 616 34 509
Quoteneinzahlungen 24 1 703 175 1 591 1 854 24 70 — 25 097
Auf Bestände des Allgemeinen 

Kontos eingegangene Zinsen 16 135 551 307 118 262 53 51 4 058
Umlagen 1 1 2 4 4 4 4 4 71

Insgesamt 606 3 269 2 662 5 466 5 565 2 857 7 683 6 035 97 573

Übertragungen vom Allgemeinen 
Konto an Teilnehmer und 
zugelassene Inhaber

Käufe 208 1 474 2 227 2 554 2 154 5 970 6 460 4 060 52 385
Rückzahlungen von Mittelauf- 

nahmen des Fonds — 88 86 614 1 124 862 — — 11 620
Zinsen auf Mittelaufnahmen 

des Fonds 4 27 183 443 276 97 — — 4 286
Im Austausch gegen Währungen 

anderer Mitglieder
Erwerb von SZR zur Begleichung 

von Gebühren — 3 95 896 356 99 49 224 6 646
Erwerb von SZR zur Quoten- 

einzahlung — 114 — — — — — — 341
Rekonstitution 175 33 — — — — — — 1 555

Vergütung 26 165 604 1 536 1 012 815 1 092 1 055 18 112
Sonstige 29 7 22 17 61 51 259 27 1 136

Insgesamt 442 1 911 3 217 6 059 4 982 7 894 7 859 5 366 96 082

Übertragungen insgesamt 1 792 7 556 9 971 17 404 18 205 20 336 27 448 19 773 322 152

Bestände des Allgemeinen 
Kontos zum Ende des 
jeweiligen Zeitraums 1 371 5 445 4 335 1 960 6 038 1 001 825 1 494 1 494

1Die erste Spalte betrifft den Zeitraum von der Schaffung des SZR bis zur Zweiten Änderung des IWF-Übereinkommens. Die zweite Spalte gibt den
Zeitraum wieder, der die SZR-Zuteilungen in der dritten Basisperiode und die Aufstockung der Quoten im Rahmen der Siebten Allgemeinen Überprü-
fung abdeckt. Danach folgt ein zwischen zwei Quotenüberprüfungen liegender durch die dritte Spalte repräsentierter Zeitraum. Die vierte Rubrik bezieht
sich auf den Zeitabschnitt der Aufstockung unter der Achten Allgemeinen Überprüfung, noch vor Einführung der reziproken Vereinbarungen zur Er-
leichterung des Ablaufs von Transaktionen im Einvernehmen. Spalte fünf schließlich zeigt den Zeitraum an (mit Ausnahme der drei letzten Geschäfts-
jahre), seit dem der Designierungsmechanismus nun mehr Vorbeugungscharakter hat.



Länder, in dieser Region ein ähnliches Institut
aufzubauen. Im vergangenen Jahr betreute das IWF-
Institut zwei Missionen der Asiatischen Entwicklungs-
bank und beriet sie über verwaltungsmäßige Aspekte
ihres neuen Ausbildungsinstituts in Tokio.

Mit finanzieller Unterstützung japanischer und au-
stralischer Behörden hat das IWF-Institut eine Reihe
von Stipendienprogrammen verwaltet, die großenteils
auf die Bedürfnisse asiatischer Ökonomen zugeschnit-

ten waren. Das Japan/IWF-Stipen-
dienprogramm gibt jungen Beamten
aus den Transformationsländern
Asiens die Gelegenheit, an der
Saitama-Universität in Japan zu
studieren. Das Australien/IWF-
Stipendienprogramm ermöglicht
Beamten aus derselben Länder-
gruppe das Studium an der Au-
stralischen Nationaluniversität in
Canberra. Mit Hilfe japanischer
Finanzierungsmittel wird auch ein
Einführungskurs an der Shanghai-
Universität für Finanzwesen und
Wirtschaftswissenschaft subventio-
niert, der Kandidaten auf die Auf-
nahme in die Saitama- und in die
Australische Nationaluniversität vor-
bereitet. Absolventen der Stipendi-
enprogramme stehen Praktikan-
tenstellen bei den Behörden Au-
straliens, Hongkongs (China),
Indonesiens, Koreas, Malaysias,
Thailands und Neuseelands zur Ver-
fügung. 1996/97 wurden etwa 65
Beamte an der Shanghai-Universität,
25 an der Saitama-Universität und
zehn an der Australischen National-
universität ausgebildet. Gemeinsam
mit der IWF-Abteilung Verwal-
tung managt das IWF-Institut auch
— mit Hilfe japanischer Finanzie-
rungsmittel — das Programm für
Fortgeschrittene Studien (Advanced
Studies Program), das asiatischen
Beamten Stipendien zum Studium
an führenden nordamerikanischen
Universitäten zur Verfügung stellt.
Während des Geschäftsjahres wur-
den zehn Beamte zur Fortbildung
im Rahmen dieses Programms
gefördert.

Das vom IWF-Institut geleitete
fondsinterne Ausbildungsprogramm
für Ökonomen, das auf die beim
Fonds beschäftigten Wirtschaftswis-
senschaftler zugeschnitten ist, ist

1996/97 erheblich umfangreicher geworden. Im
Laufe des Geschäftsjahres wurden etwa 131 interne
Lehrveranstaltungen abgehalten, was mehr als 1500
Arbeitstagen an Ausbildung entsprach. Im Rahmen des
Programms fanden auch zwei Seminare für Stabsange-
hörige in leitender Stellung statt. 

1996/97 betreute das IWF-Institut etwa zehn
offizielle Besuchergruppen; diese umfaßten 280
Beamte aus Mitgliedsländern. Es fanden Informations-
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Tabelle 50
Bereitstellung technischer Hilfe
(effektive Personenjahre)1

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

IWF-Ressourcen für technische Hilfe 194,0 220,0 211,4 172,7
IWF-Mitarbeiter 100,9 115,7 108,6 97,1
In der Zentrale tätige Berater 20,5 22,1 23,5 20,1
Sachverständige 72,6 82,3 79,3 55,5

Ressourcen der technischen Hilfe 
von außerhalb des IWF 68,6 80,5 97,5 104,2

Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen 19,3 16,6 25,0 21,5

Japan 40,1 51,4 65,0 67,3
Sonstige 9,2 12,4 7,5 15,4

Gesamtressourcen der 
technischen Hilfe 262,6 300,6 309,0 277,0

Ressourcen nach Abteilungen, 
insgesamt

Abteilung Geld- und Wechselkurspolitik 105,7 138,1 137,3 114,6
Abteilung Fiskalpolitik 94,8 95,1 99,8 96,2
Abteilung Statistik 35,5 37,9 39,2 36,6
IWF-Institut 13,0 14,6 14,0 11,0
Abteilung Recht 7,5 7,9 11,0 9,3
Sonstige2 6,0 7,0 7,7 9,3

Regionale Verwendung nach 
Abteilungen, insgesamt 243,3 271,1 280,1 251,0

Abteilung Afrika 63,8 60,6 62,4 54,5
Abteilung Asien und Pazifik3 

Abteilung Zentralasien 25,6 27,7 27,5 —
Abteilung Südostasien und Pazifik 15,6 23,6 25,0 —

Abteilung Europa I 24,6 27,8 24,4 22,5
Abteilung Europa II 65,9 79,3 73,5 57,6
Abteilung Nahost 11,5 16,9 23,4 26,5
Abteilung Westliche Hemisphäre 30,9 27,4 32,3 31,2
Interregionale Verwendung 5,4 7,9 11,7 9,6

Nicht-regionale Verwendung 19,3 29,6 28,9 26,1

Gesamtverwendung der 
technischen Hilfe 262,6 300,6 309,0 277,0

1Ein effektives Personenjahr technischer Hilfe beträgt 260 Tage.
2“Sonstige” enthält die Abteilung Entwicklung und Überprüfung der Wirtschaftspolitik, das Büro

Elektronischer Datenverarbeitungsdienst und das Sekretariat für Technische Hilfe.
3Ab 1. Januar 1997 wurde durch Zusammenlegung der früheren Abteilungen “Zentralasien” und

“Südostasien und Pazifik” eine einzige Abteilung “Asien und Pazifik” geschaffen.
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